
m t i i c h e  81"ttmg der 5. Kammer 
des so~iil~.~i&& Diasssiaorf 

40227 Dusseldorf, Ludwigirhard=Allee 21,l. Etage, $aal 135 
Nlittwbch 06.08.2609 

Vofsltzender: Richter arn Seialpeticht Moirn 
Ehrenamtlicher Richter 6roteguh 
Ehrenamtlicher Richter Erb 
Ohne Hinzuziehung eines Protokollhjhrers gemal3 § I 2 2  SGG, § 159 Abs. f ZPO 

Niederschrift 
in dem Rechtsstreit 

Kurt K 

Kläger 

Prozessbevollmächtigk: 

tung Düsseidarf, 

VdK Rechtsabtei- 

Techniker Krankenkasse Pflegeversichetung vertreten durch den vorstand 

Beklagte 

Nach Aufruf der Sache e,rscheinen: 

für den Kläger als. seine Bevollmächtigte, Terminsvollmacht überreichend Verbandsvertre- 

terin F 

für die Beklagte Heu F . unter Bezugnahme auf die bei Gericht hinterlegte 

Generalte~insvollmscht 



Qer .V~rsitzende, eromiet die mü~dliche~~erhandlung. Der .Sqchverhalt wird . . wrbet~agen; 
. ' ' &dann efiaiten .di8 ~ e t e i l i ~ t ~ n '  das Wort; Das Sach- und ~peitverhältnis wird mit ihnen 

. . ' e&rta-t. 

Nach Erorterwig der SaCh- und Rechtslage erklart der Vertreter der ~eklagten: 

Auf den ~os~nvoranschla~ vom 02.05.2007 ist die Beklagte berek die Kosten für das.%- 

fefloor-Aiarmgerät in Hdhe von 850,- Euro zu tragen. 

Die . . Beklagte ist ferner 4 k ~ i t , ,  . . . c&?m .. Kläger: - .  die.. n~Wendigen,~ußwgeri~htlichen . . .. . - .  .,. Kosten zu . ' 

erstatten. 

Daraufhin erklärt die Bevollmächtigte des Klägers: 

ich nehme das Anerkenntnis an und erWare den Rechtsstreit für erledigt 

Vorgespielt und genehmigt. 

Reglerungsbeschäftigte 



Rechtsa btei l ung Düsseldorf 
Besumn&rift: 
Sotlalverbend VdK Lendesverband NRW %.V, 
FÜrsteriw~Il132,40217 Dusseldorf 

Telefon: (M 11) 3 84 12-36 (Frau Jung) 
Telefax: (02 1 1 ) 3 84 12-40 
intemet: www.vdkde/nrw 
E-Mail: reditsabteiiung.duesseId~vdk.de 

Bssprschun~min nach Vereinbarung 
Sachbearbdterin; Frsu Fi . 
Telefonisch meichbar mittwochs bis frslts 

ihn NacMlCht vom Unser ZCibhrn 
FulBtb 53/2008 

Sehr geehrte Frau K - , 

in der Streitsache Ihres Mannes gwen die Techniker Krankenkasse / Pflegeversiche- 

rung hat am 05.08.2009 ein Verhandlungstermin vor dem Sozialgerictit Düsseldorf stattgefunden. 

Klageziel war die Übernahme der Kosten für eine Sensomatte .SAFEFLOORa durch die Beklagte. 

Hiermit möchte ich Ihnen nunmehr kurz den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlung schildern. 

Zunächst stellte der Richter den Sachverhalt dar und wies dsrauf hin, dass sich vorliegend der An- . 

spruch auf Kostenübernahme nicht aus dem Krankenversicherungsrecht (SGB V) ergebe, sondern 
vielmehr nach dem SGB XI (soziale Pfiegeversicherung) zu beurteilen sei. 

wiesen sodann darauf hin, dass doch die beantragte Sensormatte .SAFEFLOOR" als Ptlege- 
hiifsmittel zu bewerten sei, da diese Sensorrnatte doch zur wesentlichen Erleichterung der Pflege 
führe. 

Sodann wies auch der Richter darauf hin, dass durch dieses beantragte Hiifsmittel der Beaufsichti- 

gungsbedarf erheblich vermindert würde, sodass die Voraussetzungen fiir die Koetenübgrnahme 

vorliegend wohl gegeben seien. 

I AB gemetnnmge ~lgenlssüon im a i  g 5 as. 1. Nr. s KS~G 
anerkannt durch R m m t  Dkfield&.Sirl, StNr. llW157wf516 



Nach weiterer Erörterung des Sachverhaltes et'kiarte sich der Vertreter der Gegenssite schließiicb 

dazu bereit, die Kosten fiir die beantragte Sensormatte ,SAFEFLOOFt" zu übernehmen. 

Da6 entsprechende Sitzungsprotokoll werden wir lhnen in Kürze nachreichen. 

Wir freuen uns mit lhnen über den ehiten Erfolg, bedanken uns fUr das entgegengebrachte Ver- 

kauen und wünschen lhnen und Ihrem Ehemann weiterhin alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 
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